










Beschlussvorlage 
 
für die Sitzung des Stadtrates am 05.05.2022 
 
 
Gegenstand der Vorlage: 
 
Vergabe Bauleistung 
Deckensanierung Jöhstadt Äußere Bahnhofstraße als Teilabschnitt 
 
Die Vergabeleistung wurde im Technischen Ausschuss am 26.04.2022 beraten und 
befürwortet. 
 
Begründung: 
 

Nach erfolgter Ausschreibung und Wertung der vorliegenden Angebote ist das 
Angebot der Firma Gernot Zimmermann GmbH & Co. KG Annaberger Straße 2 in 
09456 Annaberg-Buchholz OT Cunersdorf das wirtschaftlich annehmbarste nach § 
16d VOB/A. 
 
Die finanziellen Mittel für die Maßnahmen erfolgt aus dem jährlichen 
Landeszuschuss für Straßenunterhaltung und sind im Ergebnishaushalt 2022 im 
Produkt 541.00.1 und Sachkonto 422100 veranschlagt. 
 
- teuerstes Angebot:     51.570,38 € brutto 
- wirtschaftlichstes Angebot:    48.481,61 € brutto 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, den Zuschlag für die Deckensanierung 
der Äußeren Bahnhofstraße in Jöhstadt auf das Angebot der Firma Gernot 
Zimmermann GmbH & Co. KG Annaberger Straße 2 in 09456 Annaberg-Buchholz 
OT Cunersdorf in Höhe von 48.481,61 € brutto zu erteilen. 
 
 
 
Jöhstadt, den 27. April 2022 
 
 
 
Fritzsch 
Bauamt 



Beschlussvorlage 
 
für die Sitzung des Stadtrates am 05.05.2022 
 
 
Gegenstand der Vorlage: 
 
Stellungnahme nach § 36 BauGB und § 69 SächsBO zum Bauantrag auf Errichtung 
eines Wintergartens auf einer vorhandenen Dachterrasse in 09477 Jöhstadt, Fl.-Nr.: 
449 der Gemarkung Jöhstadt. 
Die Antragsteller stellen außerdem einen Antrag auf Befreiung nach § 31 Absatz 2 
des Baugesetzbuches, der Abstand zum Wald von 30 m wird nicht eingehalten. 
 
Der Antrag wurde im Technischen Ausschuss am 26.04.2022 beraten und 
befürwortet. 
 
Baurechtliche Einschätzung: 
 
Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich der Abrundungssatzung der Stadt Jöhstadt 
sowie im Geltungsbereich des rechtskräftig vorhandenen Flächennutzungsplanes 
und ist derzeit als Mischgebiet ausgewiesen. Die Errichtung eines Wintergartens auf 
einer vorhandenen Terrasse bedarf einer Baugenehmigung. 
Die Unterschrift des Waldbesitzers für den Antrag auf Befreiung nach § 31 Absatz 2 
BauGB bezüglich des nichteingehaltenen Waldabstandes liegt vor. 
Das Grundstück ist erschlossen und hat eine Anbindung an die Straße. 
 
Aus Sicht der Stadt werden öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und das 
gemeindliche Einvernehmen sollte erteilt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, der Bauanfrage vom 23.03.2022 gemäß § 
36 BauGB und § 69 SächsBO mit dem Inhalt der Errichtung eines Wintergartens auf 
einer vorhandenen Dachterrasse auf dem Flurstück 449 der Gemarkung Jöhstadt, 
das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 
 
 
 
Jöhstadt, den 27. April 2022 
 
 
 
Fritzsch 
Bauamt 







Stadtratssitzung 5. Mai 2022  
 

 

Beratung und Beschlussfassung zu Vorkaufsrechtsanfragen nach §§ 24 ff. BauGB, § 17 

SächsDSchG - Flurstücke 786/7 und 787/10 der Gemarkung Jöhstadt 

- T.v. 1.385 m² des Flurstücks 394 Gemarkung Jöhstadt 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über die Flurstücke 786/7 u. 787/10 

der Gemarkung Jöhstadt ein Vorkaufsrecht nach allen öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht 

ausgeübt werden kann. 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über eine Teilfläche von ca. 1.385 m² 

des Flurstücks 394 der Gemarkung Jöhstadt, ein Vorkaufsrecht nach allen öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften nicht ausgeübt werden kann. 
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Stadtratssitzung am 05.05.2022 

 

 

Beschlussvorschlag zur Spendenannahme 

Geldspende  

 
 

 

 

Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 

 

Simmel-Markt  

Steinbach 
125,79 € 

Kita Glösensteinwichtel  

Steinbach 

 

Stadt Jöhstadt 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat beschließt lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i.V.m.  

§ 73 Abs. 5 die Annahme der Geldzuwendung in Höhe von insgesamt  125,79 €  

mit der Weiterleitung an den entsprechenden Empfänger. 

 



 

 

Stadtratssitzung am 05.05.2022 

 

 

Beschlussvorschlag zur Spendenannahme 

Geldspende  - anonym -  

 
 

 

 

Spendengeber Betrag Verwendungszweck Spendennehmer 

 

 100,00 € Ortschaftsrat Grumbach 

 

Stadt Jöhstadt 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat beschließt lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i.V.m.  

§ 73 Abs. 5 die Annahme der Geldzuwendung in Höhe von insgesamt  100,00 €  

mit der Weiterleitung an den entsprechenden Empfänger. 

 


	2022-05-05_02_Einladung_Stadtratssitzung
	2022-05-05_05_BV_Fortschreibung_und_Berichtigung_Bestandsverzeichnis
	2022-05-05_06_BV_Vergabe_Deckensanierung_Jöhstadt_öffentlich_2
	2022-05-05_07_BV_BA_Errichtung_Wintergarten_auf_vorh_Dachterrasse_Jöhstadt_Flurnr_449_gesamt_öffentlich
	2022-05-05_BV_BA_Errichtung_Wintergarten_auf_vorh_Dachterrasse_Jöhstadt_Flurnr_449_öffentlich
	20220429 Lageplan
	20220429 Zeichnung öffentlich

	2022-05-05_08_01_BV_Vorkaufsrechtsanfragen_öffentlich
	2022-05-05_08_02_Lageplan_786-7_787-10_Jöh
	2022-05-05_08_03_Lageplan_394_Jöh
	2022-05-05_09_01_BV_Spendenannahme_Geldspende
	2022-05-05_09_02_BV_Spendenannahme_Geldspende_anonym

